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1. Der Zeltplatz befindet sich an der Rennbahn in Dortmund. Das Zelten ist 
ausdrücklich nur auf den als Zeltplatz ausgewiesenen Flächen erlaubt. Jedem 
Zeltplatzbenutzer wird bei der Anreise ein Planquadrat auf dem Gelände 
zugewiesen. Den Anordnungen der Platzaufsicht ist dabei unbedingt Folge zu 
leisten.  
Die Gäste müssen die Bereiche, insbesondere die Brandschutzstreifen und 
Fluchtwege außerhalb der Parzellen jederzeit freihalten. Das Zelt darf nur 
innerhalb der gebuchten Parzelle aufgebaut werden. 
 

2. Kinder und Jugendliche im Alter ab 16 Jahren dürfen im Fan-Camp Dortmund 
übernachten. Voraussetzung ist, dass die Zeltplatzreservierung von einer 
Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, vorgenommen wurde.  
Kinder und Jugendliche im Alter unter 16 Jahren dürfen das Fan-Camp 
Dortmund nur in Begleitung einer volljährigen Person betreten, auf die von den 
Eltern die Erziehungsberechtigung für die Dauer der Veranstaltung übertragen 
wurde. Ein schriftlicher Nachweis sowie die Kopie des Ausweises der 
Erziehungsberechtigten hierüber ist stets mitzuführen. Ein entsprechendes 
Formular ist hier zu finden. Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kostenlos 
im Camp übernachten. 
 

3. Die Auf dem Campingplatz sind ausschließlich Zelte erlaubt. Das Aufstellen 
von Autos, Camping- und/oder Wohnwagen ist untersagt. Für herkömmliche 
PKW`s stehen Stellplätze in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung.   

 
4. Der Check-In kann in der Zeit von 14:00 – 20:00 Uhr erfolgen.   

 
5. Der Check-Out muss bis spätestens 12:00 Uhr erfolgen, d. h. bei 

Inanspruchnahme des Zeltplatzes über 12:00 Uhr hinaus gilt dies als weiterer 
Nutzungstag, für den Gebühren anfallen.  
 

 
 



6. Die Haftung des Veranstalters für Zelt und sonstige mitgeführte bzw. 
eingebrachte Gegenstände wird ausdrücklich ausgeschlossen. Jeder Nutzer 
ist selbst verantwortlich, seine Wertsachen bei sich zu tragen oder sicher 
wegzuschließen. Nähe des Check-In stehen Schließfächer und Ladestationen 
für Handys zur Verfügung. 

 
7. Das Fan-Camp selbst und die dazugehörigen nutzbaren Teile der Rennbahn 

sind schonend und pfleglich zu behandeln. Der Campbesucher haftet 
seinerseits für alle Schäden, die von ihm an Personen, Anlagen und 
Einrichtungen der Rennbahn schuldhaft verursacht werden. Er hat Schäden 
von sich aus unverzüglich beim Check-In bzw. dem Sicherheitspersonal zu 
melden. 
 

8. Der Benutzer hat – sofern er sein eigenes Zelt mitbringet- sein Zelt so 
aufzubauen, dass eine Behinderung anderer Benutzer ausgeschlossen ist. 
Auf dem Platz, seinen Zuwegen und in seiner unmittelbaren Umgebung muss 
mit Rücksicht auf die übrigen Benutzer besondere Ordnung und Reinlichkeit 
herrschen. Für das Beseitigen von Abfällen stehen Mülleimer bzw. 
Müllcontainer zur Verfügung.  

 
9. Von den Gästen wird ein pfleglicher Umgang mit den Sanitäranlagen sowie 

ggf. der zur Verfügung gestellten Zelten, die Sauberhaltung des Platzes und 
gegenseitige Rücksichtnahme erwartet. Bei Zuwiderhandlungen wird die 
entsprechende Person vom Campingplatz verwiesen. Abwässer etc. sind der 
Kanalisation über die zur Verfügung stehenden Sanitäranlagen zuzuführen. 
 

10. Bei Räumung des Zeltplatzes ist der gemietete Lagerplatz vom Benutzer 
wieder in ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Kommt der Benutzer 
dieser Pflicht nicht nach, so kann der Veranstalter die Schäden auf Kosten des 
Benutzers beheben oder durch Dritte auf Kosten des Benutzers beseitigen 
lassen. 
 

11. Das Mitbringen von gasbetriebenen Kochern und/oder Gasflaschen ist 
untersagt.   
 

12. Das Rauchen und sowie das Grillen sind auf dem Campingplatz untersagt. Für 
das Rauchen sind eigene separate Raucherzonen eingerichtet. Der Umgang 
mit offenem Feuer auf dem Campingplatz ist verboten. 
 

13. Für Euren Abfall stehen Euch Mülltonnen in ausreichender Anzahl zur 
Verfügung. 

 
14. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr herrscht auf dem Zeltplatz 

Nachtruhe. Den Anweisungen des Ordnungsdienstpersonals ist 
unbedingt Folge zu leisten. Bei wiederholter Ermahnung behält sich der 
Veranstalter das Recht vor, Platzverweise auszusprechen. Während der 
Nachtruhe ist es nicht gestattet, elektronisch verstärkte Musik abzuspielen. 
Das Mitbringen von Stromerzeugern ist verboten! Motorfahrzeuge dürfen nicht 
auf dem Zeltplatz abgestellt werden. Hunde können auf dem Zeltplatz nicht 
mitgeführt werden. 

 



15. Verhalten im Brandfall, falls Ihr ein Feuer bemerkt:  
 

a. Den Brand unter 112 melden.  
b. Bringt Euch in Sicherheit und schaut in Nachbarzelten, ob jemand dort 

schläft. 
c. Sofort das Check-In Personal bzw. die Sicherheitsdienste informieren 

und den Sammelplatz aufsuchen.  
 

16. Zutritt zum Campingbereich ist ausschließlich nur unseren 
Übernachtungsgästen gestattet. Dritte müssen draußen bleiben! 
 

17. Bitte meldet Euch bei dem Check-In Personal oder beim Sicherheitsdienst, 
wenn Ihr Euch von anderen gestört fühlt. Wir helfen gerne! 

 
18. Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungsordnung können zum Ausüben 

unseres Hausrechts führen und bei Einbehaltung des restlichen 
Nutzungsgeldes mit dem vorzeitigen Verweis vom Zeltplatz enden. 
 

19. Diese Benutzungsordnung hängt gut sichtbar am Check-In Container aus. 
 


